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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Anfragen 01.06.2022 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

der Amtsärztlicher Untersuchungs- und Gutachterdienst ist für die Erstellung von amtsärztlicher 

Gutachten und Stellungnahmen nach Beamtenrecht, Beihilferecht und anderen 

Rechtsvorschriften zuständig. Dies betrifft insbesondere die Bereiche der Stellenbesetzung und 

die Feststellung der Dienst- bzw. Arbeitsfähigkeit. Aufgrund von fehlenden Amtsärzten mussten 

in letzter Zeit Termine in anderen Landkreisen und kreisfreien Städte für ein amtsärztliches 

Gutachten aufgesucht werden.  

 

Vor diesem Hintergrund stelle ich folgende Fragen: 

 

1. Wie viele Stellen sind im amtsärztlichen Dienst aktuell besetzt (bitte Soll -Ist-Vergleich)? 

2. Wie viele Fälle sind bekannt, in denen Anfragende einen amtsärztlichen Dienst außerhalb 

der Landeshauptstadt in Erfurt nehmen mussten oder genommen haben, obwohl das 

Gesundheitsamt Erfurt zuständig gewesen wäre (Anzahl an Abtrittserklärungen an andere 

Gesundheitsämter)? 

3. Wie lang ist die Zeitspanne zwischen Vergabe und Wahrnehmung eines amtsärztlichen 

Termins in der Landeshauptstadt und welche Maßnahmen können zu einer Verkürzung 

dieser Zeitspanne führen? 

Anlagenverzeichnis 
 

 

 

15.06.2022, gez. i. A. xxxxxxx 

Datum, Unterschrift 

 

  

 

Fraktion SPD, Herr Mroß 

    

Titel der Drucksache: 

Amtsärzte 

 

Drucksache 1058/22 
 

 öffentlich 



DA 1.15 

LV 1.56 

01.11 

© Stadt Erfurt 

Drucksache : 1058/22 Seite 2 von 2 

 

 


	FLD_voname
	Gremium
	Datum
	Ostatus
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Anlage

